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Sitzungstermine 2017 

 

 
Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
 

**************************************** 
 
Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2017 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 mit allen Anlagen liegt nach § 80 Abs. 3 
der Gemeindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 29.11.2016 (GV. NRW. S. 
966), im Verwaltungsgebäude Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 235, ab dem 02.01.2017, während der 
Dauer des Beratungsverfahrens im Rat, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Die Auslegungszeiten sind wie folgt: 

Montag und Freitag: von 08.00 bis 12.00 Uhr, 
Dienstag und Mittwoch: von 08.00 bis 16.00 Uhr, 
und 
Donnerstag: von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
Die Beschlussfassung ist für den 22.03.2017 vorgesehen. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb 
einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben, über die der Rat in 
öffentlicher Sitzung beschließt. 
 
Die Einwendungen sind beim Amt für Finanzservice, Verwaltungsgebäude Hilden, Am Rathaus 1, 
Zimmer 235, entweder schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu geben. 
 
Hilden, 15.12.2016 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings 
 
 

2. 9. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 17.11.1997 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und der §§ 3 und 20 Abs. 2 
Buchst. B und Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen, hat 
der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgenden 9. Nachtrag zur Hundesteuersat-
zung vom 17.11.1997 beschlossen: 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat   22.  17.  12.   11.  13. 

Haupt- und Finanzausschuss   08.   28.   27.  29.  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  16.    14.     15.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 12. 22.   11.      16.  

Integrationsrat  09.    22.     16.  

Jugendhilfeausschuss  22.    22.     22.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  13.           

Personalausschuss  13.           

Rechnungsprüfungsausschuss    03.       13.  

Schul- und Sportausschuss 12. 08.     05.    23.  

Sozialausschuss  16.    26.     27.  

Stadtentwicklungsausschuss  01.+15.  05.  21.   20.  08. 06. 

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  08.   10.     18.   
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§ 1 
 
Die Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 17.11.1997 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 (Steuermaßstab und Steuersatz) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder einer Hundehalterin oder von meh-

reren Personen gemeinsam 
a) nur ein Hund gehalten wird    114,00 € 
b) zwei Hunde gehalten werden   138,00 € je Hund 
c) drei oder mehr Hunde gehalten   150,00 € je Hund  
d) ein gefährlicher Hund oder ein Hund 
 bestimmter Rassen gehalten wird   912,00 € 
e) zwei oder mehr gefährliche Hunde oder Hunde 
 bestimmter Rassen gehalten werden  1.140,00 € je Hund. 

 
Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach § 4 gewährt wird, werden mit-
gezählt. 
 

§ 2 
 

Dieser 9. Nachtrag zur Hundesteuersatzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 
 
Hilden, 15.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende 9. Nachtrag vom 15.12.2016 zur Hundesteuersatzung der Stadt Hilden vom 
17.11.1997 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NW kann gegen 
die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt,  
b) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 15.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

3. 1. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilden vom 
18.12.2014 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) – in der aktuell gültigen Fassung 
– und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) – in der aktuell gülti-
gen Fassung – hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgenden 1. Nachtrag zur 
Vergnügungssteuersatzung vom 17.12.2014 beschlossen: 
 

§ 1 
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Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilden vom 18.12.2014 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 4 (Nach dem Spieleinsatz bzw. der Anzahl der Apparate) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
(5) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung 
 

1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen (§ 1 Nr. 6 a)  
a) je Apparat mit Gewinnmöglichkeit   

vom 01.01.2017 bis 31.12.2017:    5,0 v.H. des Spieleinsatzes 
ab 01.01.2018:    5,5 v.H. des Spieleinsatzes 

b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  70,00 € 
 
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 b)  

 a) je Apparat mit Gewinnmöglichkeit   
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017:    5,0 v.H. des Spieleinsatzes 
ab 01.01.2018:   5,5 v.H. des Spieleinsatzes 

b) bei Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit  45,00 € 
 

3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 6 a und b) bei Apparaten, mit 
denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Ver-
herrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des Men-
schen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 1.200,00 € 

 
§ 2 

 
Dieser 1. Nachtrag zur Vergnügungssteuersatzung tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 
 
Hilden, 15.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende 1. Nachtrag vom 15.12.2016 zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilden vom 
18.12.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NW kann gegen 
die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,  
b) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 15.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

4. Satzungsbeschluss für die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 66 C für den Bereich Westring/ 
Schalbruch/ Hoxbach 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 14.12.2016 nach Vorberatung im Stadtentwicklungs-
ausschuss den Aufhebungsplan für den Bebauungsplan Nr. 66 C für den Bereich Westring/ Schal-



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 20/16 – Seite 6 
 

bruch/ Hoxbach gemäß der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z.Zt. gültigen Fassung sowie § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), als Satzung beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Nordwesten der Stadt Hilden und wird begrenzt durch die Straße Schalbruch 
im Norden, die Straße Westring im Westen und den Verlauf des Hoxbaches im Osten und Süden. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes sollen die nicht mehr zeitgemäßen Ausweisungen des Be-
bauungsplanes Nr. 66 C – insbesondere die zwingende Vorgabe der Vollgeschosse in diesem Bereich 
– aufgehoben werden, so dass anschließend der § 34 BauGB Grundlage für die Beurteilung planeri-
scher Aspekte wird. 
 
Dem Satzungsbeschluss zum Aufhebungsplan liegt die Begründung vom 05.10.2016 zugrunde. 
 
Der Aufhebungsplan zum Bebauungsplan Nr. 66 C wird mit Begründung im Verwaltungsgebäude, Am 
Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 451, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Über den Inhalt des Plans und der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.  
 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) über 

die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den Aufhebungsplan zum Bebauungsplan Nr. 66 C und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  

 
2. Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften und der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 214 Abs. 2 BauGB sowie beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB für die Rechtswirksamkeit 
des Aufhebungsplanes zum Bebauungsplan Nr. 66 C unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und 
Vermessungsamt – unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird hiermit auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen des Aufhebungsplanes zum Bebau-
ungsplan Nr. 66 C kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) der Aufhebungsplan zum Bebauungsplan Nr. 66 C ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden,  
c) die Bürgermeisterin hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermes-

sungsamt – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  

 
4. Die Vorschriften des § 215 Abs. 1 und 2 BauGB bleiben unberührt. 
 
Der Beschluss des Aufhebungsplanes für den Bebauungsplan Nr. 66 C als Satzung, Ort und Zeit der 
Auslegung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung NRW erforderlichen 
Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Aufhebungsplan für den Bebauungsplan Nr. 66 C gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft.  
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Auf den zur Orientierung veröffentlichten Karten-
ausschnitt wird hingewiesen. 
 
 
Hilden, den 20.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung 
wird hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 20.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 
 

5. 20. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der 
Stadt Hilden vom 14.12.1995 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in Verbindung mit der 
Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Hilden (Abfallentsorgungssatzung), jeweils in den z.Z. gel-
tenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende 20. Nach-
tragssatzung zur Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden 
beschlossen: 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden in der z.Z. gülti-
gen Fassung wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 erhält folgende Fassung: 

§ 4 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühr richtet sich nach der Zahl der Abfallbehälter und der Häu-
figkeit des Einsammelns und Beförderns. 

 
Sie beträgt jährlich 

 
a. für jeden 40-l-Müllgroßbehälter 50,00 € 

b. für jeden 60-l-Müllgroßbehälter 75,00 € 

c. für jeden 80-l-Müllgroßbehälter 100,00 € 

d. für jeden 120-l-Müllgroßbehälter 150,00 € 

e. für jeden 140-l-Müllgroßbehälter 175,00 € 

f. für jeden 240-l-Müllgroßbehälter 300,00 € 

g. für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter 825,00 € 

h. für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter 962,50 € 
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i. für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter 1.375,00 € 

j. für jede 120-l-Biotonne 12,00 € 

k. für jede 240-l-Biotonne 24,00 € 

 
bei 14-täglich einmaligem Einsammeln und Befördern. 

 
 

Die Abfallentsorgungsgebühr beträgt jährlich 
 

l. für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter 1.650,00 € 

m. für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter 1.925,00 € 

n. für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter 2.750,00 € 

 
bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern. 

 
(2) Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Abfallsäcken beträgt die Gebühr je 

Abfallsack 4,00 €. 
Die Gebühr für die Abgabe von Restmüll am Wertstoffhof beträgt 5,00 € je angefangene 100 l 
(max. 0,5 m³). 
Die Gebühr für die Abgabe von Altholz am Wertstoffhof beträgt 3,00 € je angefangene 100 l (max. 
0,5 m³). 
Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Laubsäcken beträgt die Gebühr je Laubsack 
1,00 €. 
 

(3) Für den Austausch und die Lieferung von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen werden fol-
gende Gebühren erhoben: 

 
a.) Austausch von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen auf dem städt. Bauhof: 

 
je zu tauschendem Gefäß 5,00 € 

 
b.) Lieferung / Abholung / Austausch von Restmüll-, Biomüll- und Altpapiergefäßen an/vom an-

schlusspflichtigen Grundstück: 
 

 
je zu tauschendem Gefäß 10,00 € 

  
(4) Die Servicegebühr für die Dienstleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung beträgt je 

Müllgefäß: 
 

a.) 
bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Beför-
dern 

276,10 € 

b.) bei 14-täglich einmaligem Einsammeln und Befördern 138,05 € 

c.) 
bei 4-wöchentlich einmaligem Einsammeln und Beför-
dern 

69,03 € 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten des auf die erstmalige Inanspruchnahme der Service-
leistung folgenden Monats. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem die Inanspruchnahme der 
Serviceleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung schriftlich abgemeldet wird. 

 
§ 2 

 
Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 20. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Satzung über Gebühren zur Abfallentsor-
gungssatzung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 14.12.1995 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen kann gegen die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentli-
che Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 15.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

6. 11. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hilden 
vom 25.04.2008 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 3 und 4 des Geset-
zes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StReinG NRW) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG), jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen, hat 
der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende 11. Nachtragssatzung zur Satzung 
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung) vom 25.04.2008 beschlossen: 
 

§ 1 
Der § 6 Abs. 4 und Abs. 6 erhalten folgende Fassungen: 
 
(4) Bei einmaliger 14-täglicher Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Me-

ter Grundstücksseite (Abs. 1-3), wenn das Grundstück erschlossen wird durch eine Straße, die 
überwiegend 

 

 
Wird eine Straße während des 14-täglichen Reinigungsintervalls gemäß den Festlegungen des Stra-
ßenverzeichnisses mehrmals gereinigt, vervielfacht sich die Benutzungsgebühr entsprechend. 
 
(6) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. 

Die Benutzungsgebühren für den Winterdienst bemessen sich nach den Längen der das Grund-
stück erschließenden Straße (Erschließungsstraße) zugewandten Grundstücksseiten i.S. des 
§ 6 Abs. 1 - 3 und den Winterdienstklassen 0 - 4. 

 

 bei 14 tägl. 
Reinigung 

a) dem Fußgängerverkehr dient (Fußgängerzone) 1,36 € 

b) dem Anliegerverkehr dient (Anliegerstraße) 1,82 € 

c) dem Verkehr innerhalb von Baugebieten oder innerhalb von im Zusam-
menhang bebauten Ortsteilen dient (Haupterschließungsstraße) 1,64 € 

d) dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr dient (Hauptverkehrsstraße) 1,45 € 

e) dem überörtlichen Durchgangsverkehr dient (Hauptverkehrsstraße) 1,27 € 
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 Die Zugehörigkeit einer Straße zu den Winterdienstklassen 0 - 4 ergibt sich aus dem Straßenver-
zeichnis (§ 2 Abs. 1). 

 Die Benutzungsgebühr für den Winterdienst je Meter Grundstücksseite (Abs. 1 - 3) beträgt jährlich 
 

a) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 0 1,90 € 
 

b) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 1 1,42 € 
 

c) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 2 0,95 € 
 

d) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 3 0,47 € 
 

e) in der Winterdienstklasse Prioritätenstufe 4 0,00 € 
 

§ 2 
 
Teil 1 des Straßenverzeichnisses mit Stand vom 01.01.2016 in der zuletzt gültigen Fassung, das ge-
mäß § 2 Abs. 1 Satz 2 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung Bestandteil dieser Satzung ist, 
wird wie folgt geändert: 

 
1. Neuaufnahme und Änderung bestehender Eintragungen 

 
1237a Itterstraße ganz ohne Nr. 1237b und 1237c 

1237b Itterstraße Tiefgarageneinfahrt bis Rolltor 

1237c Itterstraße Zufahrt zu hinteren Parkflächen Benrather 
Straße 31+33 

 
Festlegung der Straßenart, Häufigkeit der Reinigung und Festlegung der Reinigungspflichtigen mit 
Reinigungsabschnitt gemäß nachstehender Liste. 
 

 
 
 

Stra-
ßen- 

schlüs
sel 

 
 
 

Straßenname 
 

Liste zu § 1 

Reinigung und Winterdienst durch  
 
 

Häufigkeit 
der 

Reinigung 
(14-

täglich) 

 
 
 

Stra-
ßen- 
art 

 
 
 

Winter-
dienst-
klasse 

Stadt Grundstücks- 
eigentümer 

Fahr-
bahn 

Fuß- 
gänger- 

zone 

Gehweg 
 

Fahrbahn, 
Gehweg 

und 
Radweg 

I.         

1237a Itterstraße 
ganz ohne Nr. 
1237b und 
1237c 

x  x  1 1 2 

1237b Itterstraße 
Tiefgaragenein-
fahrt bis Rolltor 

   X 1 1 4 

1237c Itterstraße 

Zufahrt zu hinte-
ren Parkflächen 
Benrather Stra-
ße 31+33 

   x 1 1 4 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

Die Nachtragssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 11. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Satzung über die Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt 
Hilden vom 25.04.2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen kann gegen die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentli-
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che Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 15.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

7. 24. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 20.06.1996 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 Abs. 2 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchsta-
be f der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, in den zur Zeit gültigen Fassungen, hat der Rat der 
Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende 24. Nachtragssatzung für die Gebührensatzung 
für die Friedhöfe der Stadt Hilden beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung vom 20.06.1996 für die Friedhöfe der Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) 
wird wie folgt geändert: 
 
Der gemäß § 1 Abs. 2 der Friedhofsgebührensatzung zu dieser Satzung gehörende Gebührentarif er-
hält folgende Fassung: 
 
Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden vom 20.06.1996 
 
Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr € 

Erwerb des Nutzungsrechts an Grabstellen 
1 Reihen- u. Wahlgräber 

1.1 Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
- Kindergräber (15 Jahre Ruhezeit) 

344,- 

1.1.2 anonyme Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten  
5. Lebensjahr - Kindergräber (15 Jahre Ruhezeit) 

344,- 

1.2 Reihengräber für Personen über 5 Jahre (20 Jahre Ruhe-
zeit) 

445,- 

1.2.2 anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre  
(20 Jahre Ruhezeit) 

445,- 

1.3 Wahlgräber - je Stelle - (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.342,- 
1.4 Wahlgräber als Tiefengräber (30 Jahre Nutzungsrecht) 2.046,- 
1.5 Nachträgliche Herrichtung einer Wahlgrabstelle als Tiefen-

grab 
für jedes Jahr der Ruhefrist 
(aufgerundet auf volle Jah-
re) 1/60 der Gebühr nach 
Tarif-Nr. 1.4  

1.6 Pflegefreie Reihengräber ab vollendetem 5. Lebensjahr (20 
Jahre Ruhezeit) 

 907,- 

2 Urnengräber 
2.1.1 Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit)  431,- 
2.1.2 anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit)  431,- 
2.2 Urnenwahlgräber (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.322,- 
2.3 Aschestreufeld (20 Jahre Ruhezeit)   968,- 
2.4 Urnenhain (20 Jahre Ruhezeit)   862,- 
2.5 Urnenhain (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.045,- 
2.6 Urnenwand (20 Jahre Ruhezeit) 2.313,- 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr € 

2.7 Urnenwand (30 Jahre Nutzungsrecht) 2.497,- 
2.8 Urnenerdkammer (20 Jahre Ruhezeit) 1.647,- 
2.9 Urnenerdkammer (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.831,- 
3 Sonstige Erwerbskosten 
3.1 Wiedererwerb die jeweils volle Gebühr 

nach Tarifstelle 1 
3.2 Verlängerung des Nutzungsrechts Unter Beachtung der Ru-

hezeit (§ 10 der Friedhofs-
satzung) für jedes Jahr der 
Verlängerung (aufgerundet 
auf volle Jahre) 1/30 der 
Gebühr nach Tarif-Nr. 1.3 
oder 1.4, 2.2, 2.4 oder 2.5 

3.3 Hinzuerwerb einer Grabstelle gemäß § 15 Abs. 3 der Fried-
hofssatzung 

Unter Beachtung des Nut-
zungsrechts an der bereits 
innehabenden Grabstelle 
für jedes Jahr der Nut-
zungsdauer (aufgerundet 
auf volle Jahre) 1/30 der 
Gebühr nach Tarif-Nr. 1.3 
oder 1.4, 2.2, 2.4 oder 2.5 

3.4 Umschreibung des Nutzungsrechts Neuregelung in der Tarif-
stelle Sonstige Gebühren 

4 Grabbereitung: 
(Eingeschlossen sind Grabanfertigung, Grabausschmückung, Grabschließung 
und Kranzüberführung) 

4.1 Reihengräber für Kinder bis zum vollend.5. Lebensjahr - 
Kindergräber 

 89,- 

4.1.1 Anonyme Reihengräber für Kinder bis zum vollend.5. Le-
bensjahr - Kindergräber 

 89,- 

4.2 Reihengräber für Personen über 5 Jahre 461,- 
4.2.1 Anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre 461,- 
4.3 Wahlgräber für Kinder bis zum vollend.5. Lebensjahr - Kin-

dergräber - auch bei Anfertigung eines Tiefengrabes 
 89,- 

4.4 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre 533,- 
4.4.1 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre-Sondergröße 718,- 
4.5 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre als Tiefengrab 718,- 
4.6 Urnen-Reihengräber 120,- 
4.6.1 Anonyme Urnen-Reihengräber 153,- 
4.7 Urnen-Wahlgräber 120,- 
4.7.1 Urnenhain  120,- 
4.7.2 Urnenwand   89,- 
4.7.3 Urnenerdkammer   89,- 
4.8 Für Aschebeisetzungen in für Erdbestattungen bestimmte 

Wahlgräber 
120,- 

 
4.10 Tieferlegung von Gebeinen bei nachträglicher Herrichtung 

einer Wahlgrabstätte als Tiefengrab 
Gebühr nach Tarif-Nr. 5.2, 
4.11 jeweils in voller Höhe 
und Gebühr nach 
Tarif-Nr.1.5 

4.11 Zwei gleichzeitige Sargbeisetzungen in einem Tiefengrab Gebühr nach Tarif-Nr. 4.5 
5 Ausgrabungen / Umbettungen 
5.1 Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr vor Ablauf der Ruhe-

zeit 
832,- 

5.2 Personen über 5 Jahre vor Ablauf der Ruhezeit 2.495,- 
5.3 Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr nach Ablauf der Ru-

hezeit 
520,- 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr € 

5.4 Personen über 5 Jahre nach Ablauf der Ruhezeit 533,- 
5.5 Urnen 418,- 
5.6 Wiederbeisetzung auf Friedhöfen der Stadt Hilden 

In den Gebühren sind die Kosten für Gebeinsärge und für 
an Grabanlagen entstehende Schäden sowie Gestellung 
von Hilfskräften nicht enthalten. 

Gebühr nach Tarif-St. 4 

6 Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen jeglicher Art 
6.1 Reihengräber 

stehende Grabmale (15 Jahre) 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
stehende Grabmale (20 Jahre) 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
liegende Grabmale 
(ohne Standfestigkeitsprüfung) 

 
39,- 

 
44,- 

 
24,- 

6.2 Wahlgräber 
stehende Grabmale 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
liegende Grabmale 
(ohne Standfestigkeitsprüfung) 

 
54,- 

 
24,- 

6.3 Genehmigungen von Einfassungen im alten Teil des Stadt-
friedhofes 

24,- 

7 Sonstige Gebühren 
7.1 Umschreibung des Nutzungsrechts 24,- 
7.2 Genehmigung zum Befahren der Friedhöfe mit Privat - PKW 24,- 
7.3 Benutzung der Leichenzelle  86,- 

7.4 Benutzung und Ausschmückung der Trauerhalle 246,- 
7.5 Abräumen Wahlgrabstelle  
 - 1. Stelle 218,- 
 - jede weitere Stelle 109,- 
 - Urnengräber  73,- 
7.6 Abräumen Grabhügel 136,- 
 - Urnengräber   45,- 
7.7 Sonderreinigung Leichenzelle 186,- 
   
8 Unterhaltung von Grabstellen  
8.1 Unterhaltung anonymer Begräbnisstätten  
8.1.1 Anonyme Reihengräber bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  

(15 Jahre Ruhezeit) 
260,- 

8.1.2 Anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre  
(20 Jahre Ruhezeit) 

346,- 

8.1.3 Anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit) 130,- 
8.2 Unterhaltung bei Rückgabe des Nutzungsrechtes bis zum Ablauf der Ruhefrist € / Jahr.  

Die Jahresgebühr zu Ziffer 8.2.1, 8.2.2 und 8.2.3 kann bis zum Ablauf der Ruhefrist 
vom Nutzungsberechtigten abgelöst werden.  
Der Betrag ist jeweils für das gesamte Jahr zu zahlen. 

8.2.1 Wahlgrab - je Stelle  52,- 
8.2.2 Reihengrab  43,- 
8.2.3 Urnenreihengrab / Urnenwahlgrab  26,- 
8.3 Unterhaltung pflegefreier Grabstätten 
8.3.1 Pflegefreies Reihengrab 520,- 
8.3.2 Aschestreufeld 346,- 
8.3.3 Urnenhain (20 Jahre) 693,- 
8.3.4 Urnenhain (30 Jahre)                1.039,- 
8.3.5 Urnenwand (20 Jahre ) 780,- 
8.3.6 Urnenwand (30 Jahre)                1.169,- 
8.3.7 Urnenerdkammer (20 Jahre) 780,- 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr € 

8.3.8 Urnenerdkammer (30 Jahre)                1.169,- 
9. Nicht im Gebührentarif aufgeführte Bestattungsleistungen 

werden entsprechend dem Aufwand (Stundendurch-
schnittswert) berechnet. 

 

10. Eine darüber hinausgehende Gebührenerhebung nach 
Maßgabe der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hil-
den in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 

 

 
 

§2 
Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 24. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) vom 20.06.1996 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen kann gegen die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentli-
che Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 15.12.2016 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 

8. Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt 
Hilden 
 
Aufgrund 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der geltenden Fassung, 

- der §§ 54 – 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 
(BGBl. I 2016, S. 1972, ), in der geltenden Fassung, 

- der §§ 43 ff., 46 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, 
S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der gelten-
den Fassung, 

- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw - GV NRW 2013, S. 602 ff.) zuletzt 
geändert durch Art. 20 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der geltenden 
Fassung, 

- der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. 1969, S. 712), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils gel-
tenden Fassung 

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert 
durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. I 2016, S. 1666), in der geltenden Fas-
sung 
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hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Die Stadt Hilden - nachfolgend Stadt genannt - betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung des Inhal-

tes der Grundstücksentwässerungsanlagen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche 
und wirtschaftliche Einheit. 

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben und Klein-

kläranlagen für häusliches Schmutzwasser. Betreiber der Grundstücksentwässerungsanlage ist 
der Grundstückseigentümer. 

 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung (einschl. ggf. Reinigung) der Grundstücksentwässerungs-

anlagen sowie Abfuhr und Behandlung der Anlageninhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann 
sich die Stadt Dritter als Erfüllungsgehilfen bedienen. 

 
 
§ 2 Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Hilden liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich der 

Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde die Entsorgung einer Grund-
stücksentwässerungsanlage und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Be-
nutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung ausgeschlossen,  bei 

denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klärschlammes auf Antrag der 
Gemeinde von der zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf den Nutzungs-
berechtigten des Grundstücks übertragen worden ist. 

 
 
§ 3 Begrenzung des Benutzungsrechtes 
 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund sei-

ner Inhaltsstoffe, 
 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und Fahrzeuge 
in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder gesundheitlich be-
einträchtigt oder 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die Funktionsfä-
higkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert oder 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder  verteuert oder  
5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die Anforderun-

gen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 
 
(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, darf 

nicht erfolgen. 
 
 
§ 4 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der Grund-

stücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die Gemeinde zuzulassen und den zu entsor-
genden Inhalt der Stadt Hilden zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallen-
de häusliche Abwasser. 

 
(3) Die Stadt Hilden kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftlichen Be-

trieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn die 
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Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen oder die Abwasserbeseiti-
gungspflicht gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW gegeben sind. Hierzu muss der Grundstücksei-
gentümer nachweisen, dass das Abwasser im Rahmen der pflanzenbedarfsgerechten Düngung 
auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich  oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchtigung 
des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutz-
rechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis ist 
erbracht, wenn der Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, naturschutzrechtliche und im-
missionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Behörden vorlegt. 
 
 

§ 5 Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils 

in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. Die untere 
Umweltbehörde ordnet in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde bei Bedarf die Sanierung an. 

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwegung sind so zu bauen, dass die Grundstücksent-

wässerungsanlagen durch die von der Stadt oder von beauftragten Dritten eingesetzten Entsor-
gungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand die Entleerung durchführen können. Die Grundstück-
sentwässerungsanlage muss frei zugänglich sein, der Deckel muss durch eine Person zu öffnen 
sein. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 nach Aufforderung der Stadt zu be-

seitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zustand zu brin-
gen. 

 
 
§ 6 Durchführung der Entsorgung 
 
(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im zweijährigen 

Abstand oder in dem in der Bauartzulassung der Anlage festgelegten Entleerungsintervall zu ent-
sorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der Schlammspeicher der Kleinkläranlage min-
destens zu 50 % gefüllt ist. Das Nichtvorliegen eines Abfuhrbedarfes ist durch den Grundstücksei-
gentümer gegenüber der Stadt Hilden durch Wartungsprotokoll (mit einer integrierten Schlamm-
spiegel-Messung) einer von ihm beauftragten Wartungsfirma nachzuweisen. Liegt ein Abfuhrbe-
darf nachweisbar nicht vor, so wird die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verschoben. Nach Ablauf 
dieses Jahres wird durch die Stadt Hilden erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf besteht. Für diese 
Prüfung hat der Grundstückseigentümer der Stadt Hilden erneut ein aktuelles Wartungsprotokoll 
(mit integrierter Schlammspiegel-Messung) vorzulegen. Der Grundstückseigentümer hat die Ent-
sorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen. 

 
(2) Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein Bedarf liegt 

vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Ist die ab-
flusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige und einer Warnanlage ausgerüstet, so liegt ein Bedarf 
vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 80 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Der 
Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen.  

 
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Stadt Hilden den In-

halt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände eine Entsor-
gung erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Ent-
sorgung unterbleibt. 

 
(4) Die Stadt Hilden bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Entsorgung. 
 
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der Vorgaben in § 5 

Abs. 2 dieser Satzung, die Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu ge-
währleisten.  

 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Betriebsanlei-

tung, der DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen. 
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(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Stadt Hilden über. Die Stadt Hil-

den ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu lassen. 
Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behandeln. 

 
 
§ 7 Anmeldung und Auskunftspflicht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Stadt Hilden das Vorhandensein von Kleinkläranlagen und ab-

flusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage vorhandenen 
baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser Satzung hinaus der Stadt Hilden alle 

zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl der bisherige als auch der 

neue Eigentümer verpflichtet, die Stadt Hilden unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
 
 
§ 8 Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 
 
(1) Die Stadt Hilden hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW die Pflicht, den Klärschlamm aus 

Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG NRW das Abwasser aus abflusslo-
sen Gruben zu entsorgen. Sie kann sich zur Erfüllung dieser Pflicht nach § 56 Satz 3 WHG Dritter 
bedienen. 

 
(2) Den Bediensteten sowie den Beauftragten der Stadt ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW zur Prü-

fung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden und ob der Zustand der Kleinkläranlagen 
ordnungsgemäß ist, ungehinderten Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstücks 
und der Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Verlan-
gen durch einen von der Stadt Hilden ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks zum Zwecke der 

Entsorgung gemäß § 98 LWG NRW zu dulden. 
 
 
§ 9 Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den 

Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser pri-

vaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, abflusslose Grube) zuleiten, gilt die 
Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Ab-
wasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 
Abs. 1 LWG NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW so zu errichten und zu betreiben, dass die Anfor-
derungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt Hil-
den. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 

Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasser-

leitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten Nieder-
schlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Boden-
platte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen 
zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwasserlei-
tungen, die der alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten 
Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei pri-
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vaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 6 
SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, 
nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlicher Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen 
zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übri-
gen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw NRW. Die Stadt Hilden ist darüber hinaus gemäß § 46 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW berechtigt, durch eine gesonderte Satzung andere Prüffristen fest-
zulegen. In einem solchen Fall werden die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbaube-
rechtigten durch die Stadt Hilden hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und Be-
ratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt Hilden 
Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw 
NRW gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik, soweit die SüwVO Abw NRW keine abweichenden Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in 

einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu dokumentieren. Dabei sind der 
Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwAbw NRW genannten Anlagen beizufügen. Diese Be-
scheinigung nebst Anlagen ist der Stadt Hilden durch den Grundstückseigentümer oder Erbbaube-
rechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 6 SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundi-
gen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt Hilden erfolgen kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit geprüft 

worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneuten Prüfung, sofern Prüfung und 
Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 

Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 
SüwVO Abw NRW kann die Stadt Hilden gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW nach 
pflichtgemäßen Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 
 
§ 10 Haftung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge mangelhaften Zustandes oder unsachge-

mäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In gleichem Umfang 
hat er die Stadt Hilden von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden gel-
tend gemacht werden. 

 
(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht oder  nicht 

ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz verpflichtet. 
 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht rechtzei-

tig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Schadensersatz 
oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen haftet die Stadt Hilden im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen. 

 
(4) Ist die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage aus einem der v. g. Gründe unterblie-

ben, so wird sie sobald wie möglich nachgeholt. 
 
 
§ 11 Benutzungsgebühren 
 
(1) Die Stadt erhebt für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der Grundstücksent-

wässerungsanlage Benutzungsgebühren nach Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
und den Bestimmungen dieser Satzung. 
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(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die festgestellte Menge des abgefahrenen Anlageninhaltes. 
Zur Abfuhrmenge gehört auch das für das Absaugen und Reinigen etwa erforderliche Spülwasser. 
Als Berechnungseinheit gilt der cbm abgefahrenen Anlageninhaltes, gemessen an der Messein-
richtung des Spezialabfuhrfahrzeuges. 

 
(3) Bei jeder Entsorgung ist die Menge des abzufahrenden Anlageninhaltes zu ermitteln und von dem 

Grundstückseigentümer oder dessen Beauftragten zu bestätigen. 
 
 
§ 12 Gebührensätze 
 
(1) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt 
 

a) bei Kleinkläranlagen 24,60 € je angefangenen m³ abgefahrenen Anlageninhaltes, 
b) bei abflusslosen Gruben 22,77 € je angefangenen m³ abgefahrenen Anlageninhaltes. 

 
(2) Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauchs von mehr als 50 m Länge erforderlich, sind 

für jede angefangenen 10 m 1,83 € zu zahlen. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr beträgt für den Einsatz 
 

a) eines Spülwagens 164,40 € je angefangene Stunde, 
b) eines Saugwagens 155,26 € je angefangene Stunde.  

 
(4) Die Gebühr für spezielle Fahrleistungen im Rahmen der Abfuhr (z. B. Rückwärtsfahren über ein 

Strecke von mehr als fünfzig Meter) beträgt 155,26 € je Einsatz. 
 
(5) Die Gebühr für die Entsorgung von Mengen unter 1 cbm beträgt 155,26 € je Abfuhr. 
 
 
§ 13 Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrichtung für die Entsorgung des In-

haltes von Grundstücksentwässerungsanlagen. 
 
(2) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entsorgung der jeweiligen Grundstücksentwässerungs-

anlagen Eigentümer eines an die Anlagenentsorgung angeschlossenen Grundstückes ist. Mehrere 
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 

 
(3) Die Veranlagung zur Benutzungsgebühr wird dem Gebührenpflichtigen durch einen  

Gebührenbescheid bekannt gegeben. Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheides fällig. 
 
 

§ 14 Berechtigte und Verpflichtete 
 
Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten geltend 
entsprechend auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 ergebenden Pflichten 
gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten sowie jeden tatsächlichen Benutzer. 
 
 
§ 15 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
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c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 1 und 2 entspre-
chend baut, betreibt oder unterhält oder einer Aufforderung der Gemeinde nach § 5 Abs. 3 zur 
Beseitigung der Mängel nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zufahrt nicht 

gewährleistet, 
f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb nimmt, 
g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2 und 3 nicht nachkommt, 
h) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht gewährt, 
i) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet. 
j) entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung über Zustands- und Funktionsprüfung nicht vor-

legt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße bis zu 

50.000 €, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet wer-
den. 

 
(3) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der 

jeweils gültigen Fassung. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 OWiG ist der Bür-
germeister. 

 
 
§ 16 Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusam-
menhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet  
 
 
§ 17 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.09.1991 inklusive 
aller hierzu erlassenen Nachtragssatzungen außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen in 
der Stadt Hilden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 15.12.2016 
Birgit Alkenings  
Bürgermeisterin 
 
 

9. 12. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Satzung über Gebühren für die Entwässerung der 
Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 15.12.2005 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
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Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV NRW S. 496) und der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgaben-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NW. S. 712) SGV. NRW. 
610 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. NRW. S. 666) und des 
§ 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG NRW-) vom 
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung was-
ser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.) hat der 
Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende Satzung über Gebühren für die Ent-
wässerung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden beschlossen: 
 

§ 1 
 
1. § 3 (1) erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 1,66 € und setzt sich zusammen aus ei-

ner Abwasserreinigungsgebühr (0,84 €/m³ Schmutzwasser) und einer Abwasserableitungsgebühr 
(0,82 €/m³ Schmutzwasser). 

 
2. § 5 erhält folgende Fassung: 
 
Die Niederschlagswassergebühr für Grundstücksflächen nach § 4 Abs. 1 dieser Satzung beträgt je an-
gefangenen m² bebaute (bzw. überbaute) und/oder befestigte Grundstücksfläche 0,76 €. 
 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 12. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Satzung über Gebühren für die Entwässe-
rung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 15.12.2005 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 15.12.2016 
Birgit Alkenings  
Bürgermeisterin 
 
 

10. Satzung der Stadt Hilden über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Fahrradabstell-
boxen vom 14.12.2016 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Februar 
2015 (GV. NRW. S. 208) und des § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969 S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GV. NRW. S. 448) wird gemäß Beschluss des Rates der Stadt Hilden 
vom 14.12.2016 folgende Satzung erlassen: 
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§ 1 Geltungsbereich 
 
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen oberirdischen Fahrradabstellboxen werden Benutzungsge-
bühren erhoben. 
 
 
§ 2 Nutzungsdauer 
 
Die Mindestnutzungsdauer beträgt einen Monat. Die Höchstnutzungsdauer ein Jahr. Verlängerungen 
sind auf Antrag möglich. 
 
 
§ 3 Gebührenschuldner/-in 
 
Gebührenschuldner/-in ist die antragstellende Person. 
 
 
§ 4 Höhe der Benutzungsgebühr 
 
Die Benutzungsgebühr je Fahrradabstellbox beträgt 
 

a)   8,00 € je Monat bei monatlicher Nutzung und 
b) 80,00 € bei jährlicher Nutzung. 

 
 

§ 5 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2017 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Hilden über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Fahr-
radabstellboxen vom 14.12.2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 14.12.2016 
Birgit Alkenings  
Bürgermeisterin 
 
 

11. Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage der Stadt Hilden - Entwässerungssatzung - 
 
Aufgrund 
 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 25.06.2015 (GV. NRW. 2015 S. 496), in der geltenden Fassung, 
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- der §§ 60,61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff.) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.08.2016 
(BGBl. I 2016, S. 1972) in der geltenden Fassung, 

 
- des § 46 Abs. 2 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 

LWG NRW-) vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset-
zes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. 
NRW. 2016, S. 559 ff.), in der geltenden Fassung, sowie 

 
- der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. S. 602 ff. – im Sat-

zungstext bezeichnet als SüwVO Abw NRW), zuletzt geändert durch Art. 20 des Gesetzes zur Än-
derung wasser- und wasserverbandsrechtlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV. NRW. 2016, S. 
559 ff.), in der geltenden Fassung, 

 
hat der Rat der Stadt Hilden am 14.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Allgemeines 

 
(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Hilden umfasst unter anderem das Sammeln, Fortleiten, 

Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser des im Gemeindege-
biet anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms. Zur Abwas-
serbeseitigungspflicht gehören nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 6 LWG NRW insbesondere 

 

1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Er-
schließungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet 
worden ist, 

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Gemeindegebietes anfallenden 
Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Plänen nach § 57 Abs. 1 Satz 4 und 5 
LWG NRW. 

3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwassers, sowie die 
Aufbereitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlamms für seine ord-
nungsgemäße Verwertung oder Beseitigung, 

4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die Abwas-
serbeseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen der §§ 
54 bis 61 WHG und des § 56 LWG NRW, 

5. das Einsammeln und Abfahren des in Grundstücksentwässerungsanlagen anfallenden 
Schlamms und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung (§ 
54 Abs. 2 Satz 2 WHG i.V.m. § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW); hierfür gilt die gesonderte 
Satzung der Stadt Hilden über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsan-
lagen (Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) in der jeweils geltenden Fassung. 

6. die Aufstellung und Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 47 
LWG NRW. 

 

(2) Die Stadt Hilden stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rück-
stände die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfü-
gung (öffentliche Abwasseranlagen). Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Abwasseranlagen 
bilden eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 

(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Er-
weiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die Stadt Hilden im 
Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 
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§ 2 Begriffsbestimmungen 
 

Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG. 
 

2. Schmutzwasser: 
Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ab-
lagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

 

3. Niederschlagswasser: 
Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen abfließende und gesammelte Wasser. 

 

4. Mischsystem: 
Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und fortgelei-
tet. 
 

5. Trennsystem: 
Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und fortgeleitet. 
 

6. Öffentliche Abwasseranlage: 
Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt Hilden selbst oder in ihrem Auftrag 
betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie 
der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Rückstände dienen. Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch Gräben. Das Gleiche gilt für 
natürliche Wasserläufe, soweit diese der Fortleitung von Niederschlagswasser dienen. 
 

7. Anschlussleitungen: 
Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen und 
Hausanschlussleitungen verstanden. 
a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Abwasseranlage bis zur 

Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. Die Grundstücksanschlussleitungen stehen 
zivilrechtlich im Eigentum des anschlussnehmenden Grundstückeigentümers, der sein Abwas-
ser zur Erfüllung seiner Abwasserüberlassungspflicht nach den Bestimmungen des Lan-
deswassergesetzes NRW über diese Grundstücksanschlussleitung der öffentlichen Abwasser-
anlage zuführt. 
Sie gelten insoweit nur als Scheinbestandteil des Straßenlandgrundstücks im Sinne des 
§ 95 BGB. Im Einzelfall kann eine andere eigentumsrechtliche Zuordnung erfolgen. 

b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem Ge-
bäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehören 
auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Abwasser 
anfällt, sowie Revisions- bzw. Inspektionsöffnungen und Einsteigschächte mit Zugang für Per-
sonal. Bei Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem pri-
vaten Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 

 

8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu entwässernden Ge-
bäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwassers 
auf dem Grundstück dienen (z.B. Abwasserrohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie ge-
hören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 

9. Druckentwässerungsnetz: 
Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der Transport von 
Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen erzeugten Druck erfolgt. Die 
Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig technisch notwendige Bestandteile des je-
weiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der Hausanschlussleitung, die nicht zur öffent-
lichen Abwasseranlage gehört. 

 

10. Abscheider: 
Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider und 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 20/16 – Seite 25 
 

ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage 
durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 

 

11. Anschlussnehmer: 
Anschlussnehmer ist der Eigentümer/die Eigentümerin eines Grundstücks, das an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt entsprechend. 
 

12. Indirekteinleiter: 
Indirekteinleiter ist diejenige/derjenige, die/der Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einlei-
tet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG). 
 

13. Grundstück: 
Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grund-
besitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen, so kann die Gemeinde für jede dieser Anlagen die Anwendung der für 
Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 
 

14. Sonstige Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage 
Eine Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage liegt auch dann vor, wenn von bebauten 
oder befestigten Flächen über befestigte Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Nieder-
schlagswasser unmittelbar oder mittelbar in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. 

 
 

§ 3 Anschlussrecht 
 

Jede/r Eigentümerin/Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Hilden liegenden Grundstücks ist vorbehalt-
lich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den Anschluss seines/ihres 
Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 
 
§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige und auf-

nahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu muss die öffentli-
che Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. 
Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, wenn 
über einen öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in 
welcher ein öffentlicher Kanal verlegt ist. Die Stadt Hilden kann den Anschluss auch in anderen 
Fällen zulassen, wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 

 

(2) Die Stadt Hilden kann den Anschluss versagen, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs. 5 Satz 
1 LWG NRW zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der Stadt Hilden auf 
den privaten Grundstückseigentümer durch die untere Wasserbehörde erfüllt sind. Dieses gilt 
nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer/ die Grundstückseigentümerin bereit erklärt, die mit 
dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen. 

 

(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht be-
freit ist. 

 
 
§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht zur Be-

seitigung des Niederschlagswassers gemäß § 49 Abs. 4 LWG NRW dem Eigentümer des Grund-
stücks obliegt. 

 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausgeschlossen, wenn die Ge-

meinde von der Möglichkeit des § 49 Abs. 4 Satz 2 LWG NRW Gebrauch macht. 
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§ 6 Benutzungsrecht 
 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat die Anschlussnehmerin/der Anschluss-
nehmer vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen 
Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das 
auf seinem/ihrem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Be-
nutzungsrecht). 
 
 
§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts 
 
(1) Die Stadt Hilden macht die Einleitung von einer Vorbehandlung oder Rückhaltung abhängig, wenn 

die Beschaffenheit oder Menge des einzuleitenden Abwassers dies erfordert. 
 

In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet werden, die 
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe 

 
1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder gesundheitlich 
beeinträchtigen oder 

 

3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung 
gefährdet, erschwert oder behindert oder 

 

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder 
 

5. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder verteuern 
oder 

 

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich stören, dass 
dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten wer-
den können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in der 
Kanalisation führen können, 

 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen, 
 

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere aus 
Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und gewerblichen 
Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einlei-
tungsstelle eingeleitet werden, 

 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im 
Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen führen 
können, 

 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brenwertanlagen mit einer 
Nennwärmeleistung von mehr als 25 KW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen 
Brennwertanlagen, 

 

6. radioaktives Abwasser, 
 

7. Inhalte von Chemietoiletten, 
 

8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizini-
schen Instituten, 

 

9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche, 
 

10. Silagewasser, 
 

11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser, 
 

12. Blut aus Schlachtungen, 
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13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen kann, 
 

14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige Gas-
Luft-Gemisch entstehen können, 

 

15. Emulsionen von Mineralölprodukten, 
 

16. Medikamente und pharmazeutische Produkte, 
 

17. Abwässer und sonstige Stoffe aus Infektionsabteilungen und septischen Bereichen von Kran-
kenhäusern o. ä. Einrichtungen sowie solche aus anderen Bereichen mit hoher Infektionsge-
fahr, etwa Laboratorien und Tierversuchsanstalten, die einen erhöhten Anteil an infektiösen 
Keimen aufweisen, 

 

18. Abwässer oder sonstige Stoffe aus Laboratorien, Instituten und Betrieben, in denen neue 
Kombinationen von Nukleinsäuren geschaffen oder gentechnische Experimente durchgeführt 
werden oder in denen mit gentechnologisch manipulierten Organismen gearbeitet wird, soweit 
sie unbehandelt sind, 

 

19. Stoffe, die giftig, feuergefährlich, explosiv, fett- oder ölhaltig oder seuchenverdächtig sind so-
wie solche, die übel riechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden oder schädlich sind 
unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach Abs. 3, 

 

20. Problemstoffe und Chemikalien enthaltendes Abwasser, z.B. solches mit Pflanzenschutz- und 
Holzschutzmitteln, Lösungsmitteln (z.B. Farbverdünner), Medikamenten und pharmazeuti-
schen Produkten, Beizmitteln, soweit die Grenzwerte oder/und Anforderungen nach Abs. 3 
überschritten werden. 

 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn folgende Grenzwerte an der Übergabestelle zur öf-

fentlichen Abwasseranlage nicht überschritten sind: 
 

a) Grenzwerte, die am Übergabeschacht (Prüfschacht im Anschlusskanal) bzw. am Übergabe-
punkt zur öffentlichen Abwasseranlage einzuhalten sind: 

 
1.1 Temperatur        35° Celsius 
 

1.2 PH-Wert           6,0 - 10,0 
 

1.3 Absetzbare Stoffe (Nach 2-stündiger Absetzzeit)         10 ml/l 
 

1.4 CSB-Abbau nach 24 Stunden    mind. 75 % 
 

1.5 Kohlenwasserstoffindex           20 mg/l 
 

1.6 Schwerflüchtige lipophile Stoffe         250 mg/l 
 

1.7 Phenol-Index nach Destillation (C6H5OH)       100 mg/l 
 

1.8 Fluorid              50 mg/l 
 

1.9 Nitrit-Stickstoff              5 mg/l 
 

1.10 Sulfate  Wert für Betonkanäle        600 mg/l 
    Wert für Steinzeugkanäle     1300 mg/l 
 

1.11 Ammonium (NH4) - und Ammoniak (NH3) – Stickstoff       80 mg/l 
 

1.12 Ges-Eisen             20 mg/l 
 

1.13 Aluminium             20 mg/l 
 

1.14 abfiltrierbare Stoffe/suspendierte Stoffe       400 mg/l 
 

Das Abwasser darf keine Hemmung der Aktivität des Belebtschlammes des zugehörigen Klär-
werkes bewirken. 

 
b) Anforderungen und Grenzwerte, die im Abwasserteilstrom und am Übergabeschacht 

(Prüfschacht im Anschlusskanal) bzw. am Übergabepunkt zur öffentlichen Abwasseranlage ein-
zuhalten sind:  
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Alle Abwässer, die gefährliche Stoffe im Sinne des § 62 WHG enthalten, müssen vor ihrer Ein-
leitung in die öffentliche Abwasseranlage die Grenzwerte einhalten, welche dem Stand der 
Technik entsprechen. Der Stand der Technik wird insbesondere durch die Verwaltungsvor-
schriften der Bundesregierung zu § 62 WHG wiedergegeben. Diese Anforderungen und Grenz-
werte gelten als Anforderungen und Grenzwerte im Sinne dieser Satzung. Bis zum In-Kraft-
Treten der jeweiligen Verwaltungsvorschriften und wenn die Verwaltungsvorschriften keine Re-
gelungen enthalten, gelten folgende Werte: 
 

1. Organische Lösungsmittel 
 

a) mit Wasser mischbar   nur nach spez. Festlegung 
b) mit Wasser nicht mischbar  maximal ihrer Wasserlöslichkeit  

(nur nach spez. Festlegung) 
 

2. Metalle (gelöst und ungelöst) 
 

a) Chrom-VI    0,1 mg/l 
 

b) Ges.-Chrom   0,5 mg/l 
 

c) Kupfer    0,5 mg/l 
 

d) Silber    1,0 mg/l 
 

e) Cadmium    0,2 mg/l 
 

f) Nickel    0,5 mg/l 
 

g) Zink     2,0 mg/l 
 

h) Zinn     2,0 mg/l 
 

i) Blei     0,5 mg/l 
 

j) Quecksilber    0,05 mg/l 
 

k) Arsen    0,1 mg/l 
 

l) Kobalt    1,0 mg/l 
 

m) Selen    1,0 mg/l 
 

n) Barium    2,0 mg/l 
 

3. Leicht freisetzbares Cyanid  0,2 mg/l 
 

4. Freies Chlor    0,5 mg/l 
 

5. Sulfid     1,0 mg/l 
 

6. AOX     1,0 mg/l 
 

7. Leicht flüchtige halogene Kohlen- 
wasserstoffe berechnet als Chlor 0,1 mg/l 

 
Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhal-
ten, darf nicht erfolgen. 

 
(4) Die Stadt Hilden kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentration 

festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine 
Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 

 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die 

Anschlussleitung eines Grundstückes und/oder der in § 2 Nr. 14 genannten Form darf nur mit Ein-
willigung der Gemeinde erfolgen. 
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(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Stadt Hilden von 
der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 

 
(7) Die Stadt Hilden kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anforde-

rungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigt Härte für den 
Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen. 
Insbesondere kann die Stadt Hilden auf Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage- und Kühlwasser 
der Abwasseranlage zugeführt wird. Die Indirekteinleiterin/der Indirekteinleiter hat ihrem/seinen 
Antrag die von der Stadt Hilden verlangten Nachweise beizufügen. 

 
(8) Die Stadt Hilden kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter Verletzung 
der Absätze 1 und 2 erfolgt, 

 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält.  
 
 
§ 8 Abscheide- und sonstige  Vorbehandlungsanlagen 
 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder Schmieröl sowie fetthalti-

ges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in  entsprechende Abschei-
der einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dieses jedoch nur, 
wenn die Gemeinde im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende Abschei-
der einzuleiten und dort zu behandeln ist. Sollte sich die Zusammensetzung des Abwassers auf 
dem angeschlossenen Grundstück geändert haben bzw. entspricht die Hausanschlussleitung nicht 
mehr dem aktuellen Stand der Technik, kann im Einzelfall der Einbau eines entsprechenden Ab-
scheiders (Nachrüstung der Hausanschlussleitung) auch nachträglich verlangt werden. 

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Gemeinde eine Vorbehandlung (Vorrei-

nigung) auf dem Grundstück des Anschlussnehmers/der Anschlussnehmerin in einer von ihm/ihr 
zu errichtenden und zu betreibenden Abscheide- oder sonstigen Vorbehandlungsanlage angeord-
net werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Niederschlagswassers für die Gemeinde eine 
Pflicht zur Vorbehandlung nach dem sog. Trenn-Erlass vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 
583ff.) auslöst. Die vorstehende Vorbehandlungspflicht gilt insbesondere für Straßenbaulastträger, 
die das Straßenoberflächenwasser in die öffentliche Abwasseranlage einleiten. 

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tierischer Nebenprodukte und von Schlachtabwässern aus 

Schlachthöfen nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Material der Kategorien 1, 2 und 3) der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 müssen durch den Anschlussnehmer durch ein Feststoffrückhaltesystem mit 
einer maximalen Maschenweite von 2 mm geführt werden. 

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbehandlungsanlagen und deren Betrieb müssen den einschlä-

gigen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Die Stadt Hilden kann darüber 
hinausgehende Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stel-
len, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die bei der Vorbehandlung anfallen, sind in Übereinstimmung 

mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen der öffentlichen Abwasseranlage 
nicht zugeführt werden. 

 
 
§ 9 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jede Anschlussberechtigte/jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in 

dieser Satzung verpflichtet, sein/ihr Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach 
§ 48 LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem 
Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 

 
(2) Die Anschlussnehmerin/der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Sat-

zung verpflichtet, das gesamte auf ihrem/seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwas-
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ser und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), 
um seine/ihre Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW zu erfüllen. 

 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 49 Absatz 1 Satz 1 NR. 1 LWG 

NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser o-
der für zur Wärmegewinnung benutztes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzun-
gen ist der Stadt Hilden nachzuweisen. 

 
(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche Abwas-

ser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und die-
ser zuzuführen. 

 
(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht nach § 48 LWG NRW auch für das Niederschlags-

wasser. Dieses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 2 und 3 dieser Satzung.  
 
(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und das Niederschlagswasser 

den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 
(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage an die öf-

fentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach §14 Absatz 1 ist 
durchzuführen. 

 
(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das Grund-

stück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung o-
der Mitteilung an die Anschlussberechtigte/den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass das 
Grundstück angeschlossen werden kann. 

 
 
§ 10 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 
(1) Die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und 

Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ein besonders 
begründetes Interesse an einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers 
besteht und - insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis - nachgewiesen wer-
den kann, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist. 

 
(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Absatz 1 liegt nicht vor, wenn die anderweitige 

Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers lediglich dazu dienen soll, Gebühren zu spa-
ren. 

 
 
§ 11 Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf ih-
rem/seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, so hat sie/er dies der Stadt Hilden anzu-
zeigen. Die Stadt Hilden stellt ihn in diesem Fall unter den Voraussetzungen des  § 49 Abs. 4 Satz 3 
LWG NRW von der Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers frei, wenn die ordnungsge-
mäße Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist und ein Überlauf 
an den öffentlichen Kanal besteht, so dass eine Überschwemmung von Nachbar-Grundstücken durch 
Niederschlagswasser ausgeschlossen werden kann. 
 
 
§ 12 Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 
 
(1) Führt die Stadt Hilden aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mittels ei-

nes Druckentwässerungsnetzes durch, hat die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigen-
tümer auf ihre/seine Kosten auf ihrem/seinem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die 
Entwässerung ausreichend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Druckleitung bis 
zur Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und gegebe-
nenfalls zu ändern und zu erneuern. Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung und La-
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ge des Pumpenschachtes, der Druckpumpe und der dazugehörigen Druckleitung trifft die Stadt 
Hilden. 

 
(2) Die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, mit einem geeigneten 

Fachunternehmer einen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der Druckpumpe ent-
sprechend den Angaben des Herstellers sicherstellt. Der Wartungsvertrag ist der Stadt Hilden bis 
zur Abnahme der Druckleitung, des Pumpenschachtes und der Druckpumpe vorzulegen. Für be-
reits bestehende Druckpumpen ist der Wartungsvertrag innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttre-
ten dieser Bestimmung vorzulegen.  

 
(3) Die Stadt Hilden kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
 
(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Be-

pflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 
 
 
§ 13 Ausführung von Anschlussleitungen 
 
(1) a) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Grundstücksanschlusslei-

tung und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche 
Abwasseranlage anzuschließen.  

 
b) In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grundstück eine Grundstücksanschlussleitung, in 

Gebieten mit Trennsystem je eine Grundstücksanschlussleitung für Schmutz- und für Nieder-
schlagswasser herzustellen.  

 
c) Auf Antrag können mehrere Grundstücksanschlussleitungen für ein Grundstück verlegt werden, 

wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe 
des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen.  

 
d) Zwei oder mehrere Grundstücke können auf Antrag durch eine gemeinsame Grundstücksan-

schlussleitung entwässert werden, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigt Härte für 
die/den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entge-
genstehen. 

 
e) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Hausanschlusslei-

tung entwässert werden. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch 
des dienenden Grundstücks abzusichern. 

 
f) Die Stadt Hilden kann den Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss an die öffentliche 

Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 dieser Satzung verlangen. 
 
(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt 

Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 
(3) Die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser 

aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat sie/er Ablaufstellen unterhalb der Rückstau-
ebene durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik einzubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein.  

 
(4) a) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat die Grund-

stückseigentümerin/der Grundstückseigentümer grundsätzlich eine geeignete Inspektionsöff-
nung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal auf ihrem/seinem Grundstück außerhalb 
des Gebäudes einzubauen. 

 
b) Wird die Anschlussleitung erneuert oder verändert, so hat die Grundstückseigentümerin/der 

Grundstückseigentümer grundsätzlich nachträglich einen geeigneten Einsteigschacht mit Zu-
gang für Personal auf ihrem/seinem Grundstück erstmals einzubauen, wenn dieser zuvor nicht 
eingebaut worden war.  
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c) Ist im Einzelfall ein geeigneter Einsteigschacht mit Zugang für Personal außerhalb des Gebäu-
des nicht herzustellen, ist auf jeden Fall eine geeignete Revisions- bzw. Inspektionsöffnung in-
nerhalb des Gebäudes herzustellen. 

 
d) Die Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal muss jederzeit frei zu-

gänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung der Inspektionsöffnung bzw. 
Einsteigschacht mit Zugang für Personal ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Grundstücksanschlussleitungen 

bestimmt die Stadt Hilden, die weiterführende Hausanschlussleitung bis zur Inspektionsöffnung 
bzw. bis zum Einsteigeschacht mit Zugang für Personal ist in Abstimmung mit der Stadt Hilden 
festzulegen. 

 
(6) Die Herstellung, Erneuerung, Sanierung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der 

haustechnischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden 
Grundstück führt die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer auf ihre/sein Kosten 
durch. Die Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Stadt Hilden zu erstellen.  

 
(7) a) Die Herstellung, Beseitigung, Erneuerung, Sanierung und Veränderung sowie die laufende Un-

terhaltung (insbesondere Reinigung, Fräsen, optische Inspektion) der Grundstücksanschlusslei-
tung obliegt der/dem anschlussnehmenden Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümer 
(§ 20 gilt entsprechend). Für den Fall, dass die vorgenannten Arbeiten in offener Bauweise 
(baulicher Eingriff in den Straßenkörper) erfolgen müssen, übernimmt die Stadt Hilden die Aus-
führung dieser Arbeiten durch eigene Kräfte oder durch eine von ihr beauftragte Firma. Den Ar-
beiten in offener Bauweise gleichgestellt sind Arbeiten in jeglichem Verfahren des unterirdi-
schen Vortriebs zur Herstellung und Erneuerung eines Anschlusses, da diese Arbeiten auch ei-
nen baulichen Eingriff in den Straßenkörper und in den städt. Straßenkanal bedeuten. Ebenso 
veranlasst die Stadt Hilden die Beseitigung eines Anschlusses vom städtischen Straßenkanal 
aus im Roboterverfahren durch eigene Kräfte oder durch eine von ihr beauftragte Firma. Die 
Stadt Hilden macht den hierdurch entstehenden Aufwand bzw. die hierdurch entstehenden Kos-
ten über den Kostenersatzanspruch nach § 10 KAG gegenüber der Grundstückeigentüme-
rin/dem Grundstückseigentümerin geltend. 

 
b) Vor Durchführung von Sanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise (z.B. Inliner-Verfahren) 

ist eine Sanierungsgenehmigung bei der Stadt Hilden zu beantragen. Bei Antragstellung sind 
die städtischen Vordrucke zu benutzen. 
Ferner dürfen nur Firmen die Arbeiten ausführen, die der Vereinigung Güteschutz Kanalbau 
oder vergleichbarer Vereinigungen angehören und/oder im eigenen Betrieb einen zugelassenen 
Sachkundigen beschäftigen. Die zum Einsatz kommenden Verfahren müssen eine Zulassung 
des Deutschen Institutes für Bautechnik Berlin besitzen. Die erteilten Auflagen und Durchfüh-
rungsfristen zur Sanierungsgenehmigung sind zu beachten. 

 
c) Unterhaltungsarbeiten sind eine Woche vor Beginn der Durchführung der Stadt Hilden anzuzei-

gen. 
 
d) Die Durchführung der optischen Inspektion und Dichtheitsprüfung der Grundstücksanschlusslei-

tung obliegt der Grundstückseigentümerin/dem Grundstückseigentümer auf eigene Kosten. Zur 
Vorbereitung von Straßen- und Kanalbauarbeiten im öffentlichen Bereich kann die Stadt Hilden 
die Grundstücksanschlussleitungen einer optischen Inspektion auf eigene Kosten unterziehen. 

 
(8) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseranlage, 

so kann die Stadt Hilden von der Grundstückseigentümerin/dem Grundstückseigentümer zur ord-
nungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage 
verlangen. Die Kosten trägt die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer. 

 
(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist,  Neubau-

ten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat die 
Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer auf ihrem/seinem Grundstück Anlagen für 
einen späteren Anschluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine/ihre Kosten vorzubereiten. 
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(10) Werden Fehlanschlüsse bzw. unzulässige Einleitungen in die öffentliche Abwasseranlage festge-
stellt, so sind diese auf Kosten der Grundstückseigentümerin/des Grundstückseigentümers zu be-
seitigen. Dazu zählt auch der Kostenaufwand zur Auffindung der Fehlanschlüsse bzw. der Fehlein-
leitungen. 

 
 
§ 14 Zustimmungsverfahren 
 
(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt Hil-

den. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchführung der Anschlussar-
beiten zu beantragen. Besteht Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Abwasseran-
lage, gilt der Antrag mit der Aufforderung der Gemeinde den Anschluss vorzunehmen, als gestellt. 
Eine Zustimmung wird erst dann erteilt, wenn eine Abnahme des Anschlusses durch die Stadt Hil-
den an der offenen Baugrube erfolgt ist.  

 
(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat die Anschlussnehmerin/der 

Anschlussnehmer eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt Hilden mit-
zuteilen. Diese sichert die Anschlussleitung auf Kosten der Anschlussnehmerin/des Anschluss-
nehmers. 

 
(3) Dem Antrag zur Herstellung oder Änderung eines Schmutzwasserhausanschlusses sind grund-

sätzlich folgende Unterlagen beizufügen: 
 

a) einen Lageplan M 1: 500, mit Eintragung der vorhandenen oder geplanten Haus- bzw. Grund-
stücksanschlussleitung und Angabe von Durchmesser, Sohl- und Geländehöhen, Gefälle sowie 
Lage der Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal, 

 
b) die Abwicklung der Rohrleitungen, die unterhalb der Rückstauebene liegen mit entsprechenden 

Angaben wie zu a, 
 
c) die Beschreibung der Gewerbebetriebe, deren Schmutzwässer in die Abwasseranlage eingelei-

tet werden sollen, sowie Angaben über Art, Zusammensetzung und Menge der voraussichtlich 
anfallenden Schmutzwässer, 

 
d) den Namen der Unternehmerin/des Unternehmers, die/der die Anlagen auf dem Grundstück 

herstellen oder beseitigen soll, 
 
e) einen Kellergrundriss M 1: 100, mit Eintragungen wie zu a. sowie Angabe der Zahl der Belas-

tungswerte (der Wassermengen). 
 
(4) Dem Antrag zur Herstellung oder Änderung eines Regenwasserhausanschlusses sind grund-

sätzlich folgende Unterlagen beizufügen: 
 

a) einen Lageplan M 1: 500, mit Eintragung der vorhandenen oder geplanten Haus- bzw. 
Grundstücksanschlussleitung und Angabe von Durchmesser, Sohl- und Geländehöhen, 
Gefälle sowie Lage der Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal, 

 
b) die Abwicklung der Rohrleitungen, die unterhalb der Rückstauebene liegen mit entspre-

chenden Angaben wie zu a, 
 
c) den Namen der Unternehmerin/des Unternehmers, die/der die Anlagen auf dem Grund-

stück herstellen oder beseitigen soll, 
 
d) Angaben über die Größe der befestigten Grundstücksfläche, soweit von dieser Nieder-

schlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden soll. 
 
(5) Die Stadt Hilden kann im Einzelfall auf die Vorlage von in den Abs. 3 und 4 genannten Unterlagen 

verzichten 
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§ 15 Zustands- und Funktionsprüfung bei  privaten Abwasserleitungen 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privater Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur 

Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO 
Abw NRW 2013). Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 LWG NRW, § 
8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die 
Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt Hilden. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte 

Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 durchgeführt werden. 
 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Ab-

wasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem vermischten 
Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektionsöff-
nungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Ab-
wasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die 
in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt 
wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei pri-

vaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW 
2013. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW 2013 hat die Eigentümerin/der Eigentümer des Grund-
stücks bzw. nach § 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW 2013 die/der Erbbauberechtigte private Abwasser-
leitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer  Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Ände-
rung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf de-
ren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für beste-
hende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO Abw NRW 
2013. Legt die Stadt Hilden darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümer/ Grundstück-
seigentümerinnen bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt Hilden hierüber im Rahmen der ihr ob-
liegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das 
gleiche gilt, wenn die Stadt Hilden Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG 
NRW fortführt. 

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO 
Abw NRW 2013 gelten die DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein anerkannte Re-
geln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW 2013 keine abweichenden Regelungen trifft.  

 
(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 ist das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprü-

fung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 zu dokumentieren. Da-
bei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwAbwVO NRW 2013 genannten Anlagen 
beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt Hilden durch die Grundstückseigen-
tümerin/den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO 
Abw NRW 2013) unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hil-
festellung durch die Stadt Hilden erfolgen kann.  

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüchtigkeit geprüft 

worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW 2013 keiner erneuten Prüfung, sofern Prüfung 
und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen entsprochen ha-
ben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich aus § 10 

Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungsfristen in § 10 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 kann die Stadt Hilden gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw 
NRW 2013 nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 
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§ 16 Indirekteinleiter-Kataster 
 
(1) Die Stadt Hilden führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich vom 

häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Stadt Hilden mit dem Antrag nach §14 Ab-

satz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen 
hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlan-
gen hat die Indirekteinleiterin/der Indirekt-einleiter der Stadt Hilden Auskunft über die Zusammen-
setzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen. 

 
 
§ 17 Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Stadt Hilden ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vornehmen 

zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der Probenahmen. 
 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt die Anschlussnehmerin/der Anschlussnehmer, falls sich 

herausstellt, dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
 
 
§ 18 Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
 
(1) Die Grundstückseigentümerin/der Grundstückseigentümer ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW 

i.V.m. § 101 Abs. 1 WHG verpflichtet, der Stadt Hilden auf Verlangen die für den Vollzug dieser 
Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der haustechnischen Abwasseranla-
gen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 

 
(2) Die Anschlussnehmerinnen/die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiterinnen/die Indirekteinleiter 

haben die Stadt Hilden unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, die 
auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z.B. Verstopfungen 
von Abwasserleitungen), 

 
2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den Anforde-

rungen nach § 7 nicht entsprechen, 
 
3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 
4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern oder 
 
5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 

 
(3) Bedienstete der Stadt Hilden und Beauftragte der Stadt Hilden mit Dienst-/ Berechtigungsausweis 

sind berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Er-
füllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforder-
lich ist. Die Eigentümerinnen/Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von 
Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den ange-
schlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 98 Abs. 1 Satz 2 LWG 
NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, dass der Stadt Hilden zu überlassen ist. Die 
Grundrechte der Verpflichteten aus Art 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG (Freiheit der Person), Art. 13 GG 
(Unverletzlichkeit der Wohnung) und Art. 14 GG (Eigentum) sind insbesondere bezogen auf die 
Abwasserüberlassungspflicht nach § 48 LWG NRW gemäß § 124 LWG NRW eingeschränkt. 

 
 
§ 19 Haftung 
 
(1) Die Anschlussnehmerin/der Anschlussnehmer und die Indirekteinleiterin/der Indirekt-einleiter ha-

ben für eine ordnungsgemäße Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen nach den Vor-
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schriften dieser Satzung zu sorgen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Stadt Hilden 
infolge eines mangelhaften Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustechni-
schen Abwasseranlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwas-
seranlage entstehen. 

 
(2) In gleichem Umfang hat die Ersatzpflichtige/der Ersatzpflichtige die Stadt Hilden von Ersatzan-

sprüchen Dritter freizustellen. 
 
(3) Die Stadt Hilden haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie haf-

tet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rückstausicherun-
gen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 
 
§ 20 Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümerinnen/ Grundstück-

seigentümer ergeben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des 
Grundstücks dinglich Berechtigte, sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plät-
zen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 

 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der öffentlichen 

Abwasseranlage ergeben, für jede/n, die/der  
 

1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende Ab-
wasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) 

 
oder 
 
2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 
§ 21 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

  1. § 7 Absatz 1 und 2 Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder ein-
bringt, deren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist, 

  2. § 7 Absatz 3 und 4 Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet  oder 
hinsichtlich der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht ein-
hält oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt, 

  3. § 7 Absatz 5 Abwasser ohne Einwilligung der Gemeinde auf anderen Wegen als über die An-
schlussleitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 

  4. § 8 Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie 
fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht in entspre-
chende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder 
betreibt oder Abscheidergut nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften 
entsorgt oder Abscheidergut der öffentlichen Abwasseranlage zuführt, 

  5. § 9 Absatz 2 das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet, 
  6. § 9 Absatz 6 in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Nieder-

schlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt, 
  7. § 11 auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne 

dieses der Stadt Hilden angezeigt zu haben, 
  8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4 Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal 

oder Pumpenschächte nicht frei zugänglich hält, 
  9. § 14 Absatz 1 den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung 

der Stadt Hilden herstellt oder ändert, 
10. § 14 Absatz 2 den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht 

rechtzeitig der Stadt Hilden mitteilt, 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 20/16 – Seite 37 
 

11. § 15 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung der Stadt Hil-
den entgegen § 15 Abs. 6 Satz 3 dieser Satzung nicht vorlegt, 

12. § 16 Absatz 2 der Stadt Hilden die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht 
rechtzeitig benennt oder ein entsprechendes Verlangen der Stadt Hilden hin keine oder nur 
eine unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseran-
fall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt, 

13. § 18 Absatz 3 die Bediensteten der Stadt Hilden oder die durch die Stadt Hilden Beauftragten 
mit Dienst-/ Berechtigungsausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen  
Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grund-
stücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlagetei-
len auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an den öffentlichen Abwasseranlage vor-

nimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in einen Bestandteil 
der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach dem Ansatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € ge-

ahndet. 
 
(4) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der 

jeweils gültigen Fassung. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 OWiG ist der Bür-
germeister. 

 
 
§ 22 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Hilden über die Ent-
wässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage der Stadt Hilden – 
Entwässerungssatzung - vom 23.12.2009 mit allen dazu erlassenen Nachtragssatzungen außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentli-
che Abwasseranlage der Stadt Hilden - Entwässerungssatzung – wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Hilden, den 15.12.2016 
Birgit Alkenings  
Bürgermeisterin 
 
 

12. 2. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt 
Hilden vom 10.11.2010 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat auf Grund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) und der §§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabga-
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bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712, zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GV. NRW. S. 448), und des § 2 Abs. 3 des Ge-
bührengesetzes für das Land NRW vom 23. August 1999 (GV NRW S. 524), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836) in seiner Sitzung am 14.12.2016 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 9a erhält folgende Fassung: 
 
§ 9a Gebühren 
 
(1) Es werden Gebühren erhoben: 

 
1. für die Prüfung und die schriftliche Bestätigung, dass auf einen in einem schriftlichen Antrag 

genau bezeichneten Baum die Baumschutzsatzung nicht anwendbar ist, 
 
2. für den Erlass einer Anordnung von Maßnahmen nach § 5 Abs. 1 Baumschutzsatzung, 
 
3. für den Erlass einer Anordnung von Maßnahmen nach § 5 Abs. 2 Baumschutzsatzung, 
 
4. für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 6 Abs. 1 Baumschutzsatzung, 
 
5. für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 6 Abs. 2 Baumschutzsatzung, 
 
6. für die Ablehnung eines Antrags nach § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Baumschutzsatzung, 
 
7. für die Bearbeitung eines Antrages, wenn dieser vor seiner endgültigen Bescheidung zurückge-

nommen wird. 
 
(2) Die Gebühr nach Abs. 1 Nr. 1 bis 5 beträgt 24 € je angefangener 30 Minuten Arbeits-zeit eines je-

den an der Bearbeitung des Antrages beteiligten Sachbearbeiters. Es wird eine Mindestgebühr 
von 48 € erhoben. Die Gebühr nach Abs. 1 Nr. 6 und 7 beträgt 75% der Gebühr, die bei der positi-
ven Entscheidung fällig würde. 

 
(3) Gebührenschuldner ist der Antragsberechtigte nach § 6 Abs. 4 Baumschutzsatzung.       Mehrere 

Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
(4) Der Gebührenschuldner erhält über den zu entrichtenden Betrag einen schriftlichen Gebührenbe-

scheid, der mit der schriftlichen Entscheidung über die Erlaubnis bzw. Ablehnung zu verbinden ist. 
 
(5) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe der Gebührenentscheidung an den      Gebühren-

schuldner fällig. 
 
 

§ 2 
 

Der § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 Anordnung von Maßnahmen 
 
(1) Die Stadt Hilden kann anordnen, dass der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grund-

stückes bestimmte Maßnahmen zur Pflege, zur Erhaltung und zum Schutze von geschützten 
Bäumen im Sinne des § 3 dieser Satzung trifft; dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit 
der Durchführung von Baumaßnahmen. 
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§ 3 
 

Der § 6 Abs. 5 erhält folgenden vierten Satz: 
 

§ 6 Abs. 5 Ausnahmen und Befreiungen 
 

Eine Ausnahmegenehmigung gem. § 6 Abs. 1 Bst. b) erlischt ferner, wenn die der Genehmigung zu-
grunde liegende Bauerlaubnis nach der Landesbauordnung NRW wegen Zeitablauf erlischt, widerru-
fen, zurückgenommen oder gerichtlich aufgehoben wird. 
 
 

§ 4 Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende 2. Nachtragssatzung vom 15.12.2016 zur Satzung zum Schutz des Baumbestandes 
der Stadt Hilden vom 10.11.2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 15.12.2016 
Birgit Alkenings  
Bürgermeisterin 

 
Bekanntmachung der Stadt Hilden Holding GmbH 

 
13. Konzernabschluss 2015 

 
Die Gesellschafterversammlung der Stadt Hilden Holding GmbH hat am 12.12.2016 den Jahres-
abschluss zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva von 114.353.602,82 € 
festgestellt. 
 
Die mit der Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes beauftragten Wirtschafts-
prüfer Herr Martens und Herr Romer, Baker Tilly Roelfs AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, haben 
am 23.11.2016 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers -  
Wir haben den von der Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden, aufgestellten Konzernabschluss - 
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapital-
spiegel - und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 
2015 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 
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Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des 
Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Konzernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem 
Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 
 
Gemäß § 108 Abs. 3 Ziffer 1c der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen liegen Jahres-
abschluss und Lagebericht 2015 im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer  235, bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme bereit. 
 
Hilden, 14.12.2016 
Heinrich Klausgrete 
Geschäftsführer 

 
Bekanntmachung der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH 
 

14. Jahresabschluss 2015 
 
Die Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH hat am 07.11.2016 den Jahres-
abschluss zum 31.12.2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 6.617.385,78 € festgestellt. Der Jahres-
fehlbetrag vor Verlustausgleich von 506.909,70 € wird gemäß Ergebnisabführungsvertrag von der 
Stadtwerke Hilden GmbH übernommen. 
 
Die mit der Abschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly Roelfs AG WPG 
hat am 29. April 2016 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, 
Hilden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
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Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beur-
teilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.“ 
 
Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen liegen Jahresabschluss 
und Lagebericht 2015 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Verwaltungsgebäude 
der Stadtwerke Hilden GmbH zur Einsichtnahme bereit. 
 
Hilden, den 09. Dezember 2016 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer 

 
Bekanntmachung der Neuen Energien Hilden GmbH 
 

15. Jahresabschluss 2015 
 
Die Gesellschafterversammlung der Neue Energien Hilden GmbH hat am 28.06.2016 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2015, mit einem Ergebnis von -89.598,68 € der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
des Geschäftsjahres festgestellt. Der Verlustausgleich wird von den Stadtwerke Hilden GmbH über-
nommen. 
 
Die mit der Abschlussprüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly Roelfs AG WPG 
hat am 29. April 2016 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang 
– unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, 
Hilden, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
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wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 
Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahres-
abschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.“ 
 
Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen liegen Jahresabschluss 
und Lagebericht 2015 bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Verwaltungsgebäude 
der Stadtwerke Hilden GmbH zur Einsichtnahme bereit. 
 
Hilden, den 13. Dezember 2016 
Martin Sasonow 
Geschäftsführer 

 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden 
 
Hinweis 
Öffentliche Ausschreibungen der Stadt Hilden -national und europaweit- werden seit dem 02.05.2016 
online auf dem Vergabemarktplatz Rheinland (www.vmp-rheinland.de) veröffentlicht. 
Die Ausschreibungen stehen dort mit den entsprechenden Vergabeunterlagen zum kostenfreien 
Download zur Verfügung. 
 
 

16. Treibstoff-Flottenkarten (VGV) 
 
Diese aktuelle Ausschreibung steht zum kostenfreien Download unter folgendem Link zur Verfügung: 
 

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/public/company/project/14302/de/overview?0 
 
 

17. Lieferung eines Fahrgestells für den Kofferumbau eines RTW Typ C (VOL/A) 
Diese aktuelle Ausschreibung steht zum kostenfreien Download unter folgendem Link zur Verfügung: 
 

https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/public/company/project/14505/de/overview?0 
 
 
 
 


